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Amtliche Nachrichten

Beschluss der 26. Gemeinderatssitzung – 
öffentlicher Teil – vom 24. Mai 2022

Beschluss Nr. GR 199/05/22

Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Satzung über 
die Erhebung von Benutzungsgebühren für öffentliche Ein-
richtungen der Gemeinde Großolbersdorf (Benutzungsge-
bührensatzung) zu.

Beschluss Nr. GR 200/05/22

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt den Ver-
trag über die Rechtsverhältnisse am Leichenhallenteil des 
Friedhofsgebäudes auf dem kirchlichen Friedhof in Groß-
olbersdorf.

Beschluss Nr. GR 201/05/22

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt, folgende 
Sätze aus dem Beschlussvorschlag BV GR 122/05/22 zu 
streichen:

„Die Gemeindeverwaltung hält weiter an den von ihr ab-
schließend getroffenen Maßnahmen fest. Das sind Rück-
bau eines Teilstückes der Mauer im Einmündungsbereich, 
die Versetzung des Verkehrszeichens 205 und das vorüber-
gehende Entfernen des Bretterzaunes von Herrn Schmidt 
während der Bautätigkeit bei Herrn Eiselt.“

Beschluss Nr. GR 202/05/22

Die Petition „Beantragung der Beendigung der Duldung 
und Rückbau der Überbauung im Wiesenweg im Ortsteil 
Hopfgarten“ vom 31.03.2022 ist abzulehnen.

Satzung zur Erhebung von Benutzungsge-
bühren für öffentliche Einrichtungen der 
Gemeinde Großolbersdorf
(Benutzungsgebührensatzung)

Auf Grund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Fe-
bruar 2022 (SächsGVBl. S. 134), in Verbindung mit den 
§§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 116), geändert durch Artikel 2 
Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 
245), hat der Gemeinderat Großolbersdorf folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

(1)  Die Gemeinde Großolbersdorf betreibt die Nutzung 
von Räumen in Gebäuden der Gemeinde Großol-
bersdorf, von gemeindeeigenem Inventar (Fahrzeuge, 
Bekanntmachungstafeln) als öffentliche Einrichtung 
im Sinne von § 2 Abs. 1 SächsGemO.

(2)  Die Gemeinde Großolbersdorf erhebt für die Benut-
zung Benutzungsgebühren.

§ 2 Nutzungsbedingungen

(1)  Die Nutzungsbedingungen werden in einer zwischen 
dem Nutzer und der Gemeinde abzuschließenden 
Vereinbarung geregelt. Vereinbarungen von Organi-
sationen sind von den jeweils vertretungsberechtigten 
Personen zu unterzeichnen.

(2)  Die beabsichtigte Nutzung ist in der Regel 14 Tage 
vorher in der Gemeinde anzumelden.

(3)  Eine Tagesnutzung umfasst in der Regel 24 Stunden. 
Beginn und Ende der Nutzung ist in der Vereinbarung 
zu regeln.

§ 3 Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die öf-
fentlichen Einrichtungen der Gemeinde Großolbers-
dorf benutzt.

(2)  Nutzungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind 
natürliche oder juristische Personen und Vereinigun-
gen aller Art.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 4 Gebührenmaßstab

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach zeitlicher Dauer der 
Benutzung der öffentlichen Einrichtung (je Tag, je 
Stunde, je Woche) bemessen.

(2) Für die Berechnung der Benutzungsgebühren gelten 
die vereinbarten Nutzungszeiten.

§ 5 Gebührenhöhe

(1)  Die Gebühren sind in der Anlage (Gebührenverzeich-
nis) festgelegt, welche Bestandteil dieser Satzung ist.

(2)  Für Nutzungen die nicht in der Anlage aufgeführt 
sind, werden kostendeckende marktübliche Benut-
zungsgebühren erhoben.

(3)  Für Nutzungen von Räumen der Gemeinde länger als 
2 Tage können gesonderte Entgelte vereinbart werden.
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§ 6 Entstehung der Gebühren und Zeitpunkt 

der Fälligkeit

(1) Die Gebühren entstehen mit der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Benutzung der öffentlichen Ein-
richtungen.

(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig, 
wenn nicht die Gemeinde einen späteren Zeitpunkt 
bestimmt.

§ 7 Gebührenfreiheit

Bei der Nutzung der Bekanntmachungstafeln durch folgen-
de gemeindeansässige Gruppen wird kein Entgelt erhoben:
-  gemeinnützige Vereine,
-  Kirchgemeinde und Religionsgemeinschaften des öf-

fentlichen Rechts,
-  sonstige Vereinigungen, die den Zweck verfolgen, das 

örtliche Gemeinschaftsleben zu bereichern.

§ 8 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Entgeltordnung vom 30. Mai 2018 außer Kraft.

Großolbersdorf, den 25. Mai 2022

Uwe Günther
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Sächs GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen wor-
den ist.

Bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 6/2022 vom 29. Juni 
2022

Großolbersdorf, den 25. Mai 2022

Uwe Günther
Bürgermeister

Anlage

Gebührenverzeichnis

Es werden folgende Gebühren zzgl. weiterer gesetzlicher 
Abgaben (z. B. Umsatzsteuer) erhoben:

1. Aushänge an Bekanntmachungstafeln

DIN 
A 0

DIN 
A 1

DIN 
A 2

DIN 
A 3

DIN 
A 4

DIN 
A 5

1 
Woche

9,00 
EUR

7,50 
EUR

6,00 
EUR

4,50 
EUR

3,00 
EUR

1,50 
EUR

4 
Wochen

30,00 
EUR

25,00 
EUR

20,00 
EUR

15,00 
EUR

10,00 
EUR

5,00 
EUR

2. Nutzung Banneranlage B 174

- 80 EUR / Woche
- 10 EUR / Woche für gemeindeansässige gemeinnützige 
Organisationen

3. Raumnutzung
Objekt gemeindeansässige Organisationen (u. a. Verei-
nen, Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften) für 
organisationsgemäße Zwecke Kinder- und Jugend-
gruppen gemeindeansässiger Organisationen für organi-
sationsgemäße Zwecke Personen und Unternehmen, ge-
meindefremde Organisationen
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Erreichbarkeit der Gemeinde verwaltung 
und ihrer Einrichtungen

Fax:  037369 141-20
E-Mail:  info@grossolbersdorf.de
Internet:  www.grossolbersdorf.de

Sekretariat / Friedhof Hohndorf
  Frau Fiedler Telefon 141-0 

sekretariat@grossolbersdorf.de
Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Soziales
 Frau Schröter Telefon 141-12
 kultur@grossolbersdorf.de
Personalwesen Frau Schaarschmidt  Telefon 141-14
 personal@grossolbersdorf.de
Buchungswesen / Steuern
 Frau Ficker Telefon 141-15
 steuern@grossolbersdorf.de

Rechnungswesen Frau Weber Telefon 141-15
 rechnungswesen@grossolbersdorf.de
Kämmerer Herr Köhler Telefon 141-16 
 kaemmerer@grossolbersdorf.de
Bauamt Herr Schreiter Telefon 141-33 
 bauamt@grossolbersdorf.de
Wohnungs- und Grundstückswesen
 Herr Seifert Telefon 141-17
 wohnungen@grossolbersdorf.de
Ordnungsamt, Gewerbeamt, Amtsblatt
 Frau Weber Telefon 141-18
 standesamt@grossolbersdorf.de
Kindergarten Großolbersdorf
 Telefon 9982 Fax 845837
 kindergarten@grossolbersdorf.de
Kindergarten Hohndorf
 Telefon 03725 288002
Grundschule Großolbersdorf
 Telefon 6451 Fax 87794
 gs.grossolb.mende@web.de
Hort Mehrzweckgebäude (ehemalige Mittelschule)
 Telefon 845836

Sättlerhaus Telefon 9983

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Objekt

gemeindeansässige Orga-
nisationen (u. a. Vereinen, 

Parteien, Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften) für orga-

nisationsgemäße Zwecke

Kinder- und Jugendgruppen 
gemeindeansässiger 
Organisationen für 

organisationsgemäße 
Zwecke

Personen und Unternehmen, 
gemeindefremde 
Organisationen

Stundensatz Tagessatz Stundensatz Tagessatz Stundensatz Tagessatz

Sporthalle/Sportplatz 
Großolbersdorf 6,00 EUR 85,00 EUR 1,50 EUR 21,25 EUR 20,00 EUR 250,00 EUR

Haus der Begegnung 
Halle / Sportplatz 4,00 EUR 50,00 EUR 1,00 EUR 12,50 EUR 10,00 EUR 200,00 EUR

Haus der Begegnung 
Mehrzweckraum 2,80 EUR 40,00 EUR 0,70 EUR 10,00 EUR 8,00 EUR

150,00 EUR
(einschl. 
Vereinsraum)

Haus der Begegnung 
Vereinszimmer 2,00 EUR 10,00 EUR 0,50 EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR

Mehrzweckgebäude 
Mehrzweckraum 2,80 EUR 30,00 EUR 0,70 EUR 7,50 EUR 7,00 EUR 100,00 EUR

Sitzungszimmer Rathaus 1,50 EUR 15,00 EUR 0,35 EUR 3,75 EUR 3,50 EUR 50,00 EUR

Mehrzweckraum 
OTV Hopfgarten 1,50 EUR 15,00 EUR 0,35 EUR 3,75 EUR 3,50 EUR 50,00 EUR

Sättlerhaus 1,50 EUR 15,00 EUR 0,35 EUR 3,75 EUR 3,50 EUR 50,00 EUR

Schulungsräume 
Feuerwehrgerätehäuser 1,50 EUR 15,00 EUR 0,35 EUR 3,75 EUR 3,50 EUR 50,00 EUR

4. Nutzung gemeindeeigener Fahrzeuge

Gemeindeansässige Organisationen 
(Vereinen, Parteien,Kirchen und 
Religionsgemeinschaften) 0,16 EUR / km
Gemeindeansässige Privatpersonen 
oder Unternehmen 0,41 EUR / km

Je gebührenpflichtiger Nutzung ist ein Mindestbetrag von 
2,50 EUR zu zahlen.
Zusätzlich werden Kraftstoffkosten in Höhe von 0,20 EUR /
km berechnet.
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Informationen der 
Gemeindeverwaltung

Sprechzeit des Bürgermeisters Uwe Günther 
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr

Ereichbarkeit des Einwohnermeldeamtes und 
des Standesamtes Drebach OT Scharfenstein, 
August-Bebel-Straße 25 B

Die Gemeindeverwaltung im Ortsteil Scharfenstein mit 
dem für Großolbersdorf zuständigen Einwohnermelde- 
und Standesamt ist mit vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung zu folgenden geänderten Öffnungszeiten  zu 
besuchen:

Montag       09:00 bis 12:00 Uhr  
Dienstag     09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag          Standesamt und Einwohnermeldeamt 
 geschlossen

www.gemeinde-drebach.de/gemeinde/ansprechpartner.html

Termine vereinbaren Sie bitte mit der jeweils zustän-
digen Bearbeiterin. Vielen Dank!

Frau Drechsel unter der Telefon-Nummer 03725 7074-
16, 7074-17, per E-Mail c.drechsel@gemeinde-drebach.de

Frau Schmidt unter der Telefon-Nummer 03725 707418, 
per E-Mail a.schmidt@gemeinde-drebach.de

Frau Weber unter der Telefon-Nummer 03725 707418, 
per E-Mail c.weber@gemeinde-drebach.de
Donnerstag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Bäume, Sträucher und Hecken an öffentli-
chen Straßen rechtzeitig zurückschneiden

Wir bitten die Grundstückseigentümer, Pächter und sons-
tige Nutzer von Grundstücken, ihre Hecken, Bäume und 
Sträucher zu beschneiden, dass sie nicht in den öffentli-
chen Verkehrsraum hineinragen und z. B. Fußgänger und 
auch den Fahrverkehr behindern.
Vielerorts sind es heraushängende Hecken und Sträucher, 
die durch zu breites Wachstum und schlechten Schnitt 
eben diesen Verkehrsraum beeinträchtigen. Außerdem 
ist es enorm wichtig, dass keine Verkehrszeichen verdeckt 
werden.
Es besteht deshalb die Veranlassung auf § 27 des Straßen-
gesetzes hinzuweisen, wonach Anpflanzungen und Zäune 
sowie Stapel und Haufen und andere mit Grundstücken 
nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt oder 
unterhalten werden dürfen, wenn sie die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen.

Es ist leider immer wieder festzustellen, dass teilweise die 
Zweige des Bewuchses entlang der Straßen und Wege 
in den öffentlichen Verkehrsraum hineinreichen und den 
Verkehr behindern. Kreuzungen und Einmündungen sind 
schlecht einsehbar. Fuß- und Radwege werden durch un-
kontrolliert wucherndes Grün immer schmaler. Straßen-
lampen und Verkehrszeichen sind oft durch privates Grün 
zugewachsen. Dieser „Wildwuchs" beeinträchtigt sowohl 
die Verkehrssicherheit als auch die Orientierung aller Ver-
kehrsteilnehmer.
Als Grundstückseigentümer sind Sie verkehrssicherungs-
pflichtig. Sie haften für Unfälle und Schäden, die durch 
Überwuchs Ihrer Begrünung entstehen können. Daher 
sollten Sie im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer folgende Hinweise beachten:

Über den Fahrbahnen ist ein Bereich von 4,50 m Höhe 
und über den

•	 Geh- und Radwegen von 2,50 m Höhe freizuhalten 
(Lichtraumprofil), damit Fahrzeuge beziehungsweise 
Fußgänger und Fahrradfahrer die öffentlichen Stra-
ßen entsprechend ihrer Bestimmung nutzen können.

•	 Eigentümer von Eckgrundstücken haben ihre Bepflan-
zungen an Straßenkreuzungen und Einmündungen so 
zurückzuschneiden, dass in einem Bereich ab 0,80 
m Höhe die Sicht nicht versperrt wird und somit ein 
Sichtdreieck (= das Sichtfeld, das dem Verkehrsteil-
nehmer zur Verfügung steht, wenn er von einer un-
tergeordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen 
möchte) für Autofahrer vorhanden ist.

•	 Hecken entlang von Gehwegen und Fahrradwegen 
sind so zurückzuschneiden, dass die gesamte Breite 
dieser Wege von den Fußgängern und Fahrradfah-
rern genutzt werden kann. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
Pflanzen, die in Gehwege und Straßen hineinragen, 
zurückgeschnitten und störende Äste und Ranken ent-
fernt werden.

•	 Auch abgestorbene Äste in den Bäumen müssen ent-
fernt werden, damit niemand durch herunterfallendes 
Astwerk verletzt werden kann.

•	 Sorgen Sie dafür, dass Verkehrszeichen einschließlich 
Straßennamensschilder frei einzusehen sind.
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Begrüßung Neugeborene

Im Jahr 2021 haben in unserer Gemeinde Großolbersdorf 
wieder 25 Kinder das Licht der Welt erblickt.
Im Rahmen einer kleinen Veranstaltung fand die diesjähri-
ge Begrüßung der Neugeborenen von 2021 am Donners-
tag, dem 16.06.2022 im Mehrzweckraum im Haus der Be-
gegnung in Hohndorf statt.
Wir haben uns über eine rege Beteiligung der Muttis und 
Vatis mit Ihren Kindern gefreut.

Nachdem unser Bürgermeister Uwe Günther alle willkom-
men geheißen hatte, erfreuten uns die Kinder des Hohn-
dorfer Kindergartens „Sonnenstrahl“ in einem kleinen 
bunten Programm mit Fingerspielen, lustigen Liedern und 
Gedichten.

Die kleinen Schauspieler waren mit großem Eifer und Be-
geisterung bei der Sache. Wir danken Euch und Euren Er-
zieherinnen recht herzlich dafür.
Danach wurden noch schöne Erinnerungsfotos aufgenom-
men.
Im Anschluss gab es für alle Kaffee, Kuchen und ein klei-
nes Begrüßungsgeschenk und vor allem viele Gespräche 
untereinander.

Vielleicht konnte dabei auch der eine oder andere Kontakt 
geknüpft werden.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren Kin-
dern. Genießen Sie diese wunderschöne Zeit, in der Sie 
sicherlich fast täglich etwas Neues und Faszinierendes an 
Ihrem Nachwuchs entdecken oder beobachten werden. 
Liebe, Geborgenheit und Zeit sind die besten Investitionen 
in die Zukunft eines Kindes.

Wir bitten alle Eltern, welche nicht an der Babybegrüßung teilgenommen haben, die für ihre Kinder 
vorgesehenen Geschenke, in der Gemeindeverwaltung abzuholen.
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Erscheinungstermine des Amtsblattes 
im 2. Halbjahr 2021

Nr. Redaktions-
schluss

donnerstags

erscheinen
(Verteilung 
der Amtsbl.)

Kalender-
Woche

7 14.07. 27.07. 30

8 18.08. 31.08. 35

9 15.09. 28.09. 39

10 13.10. 26.10. 43

11 17.11. 30.11. 47

12 09.12. 21.12. 51

Terminänderungen behält sich die Gemeindeverwaltung vor.

Umweltsünden am Waldweg in Hohndorf!

An der Waldstraße in Hohndorf wurde festgestellt,dass 
Garten oder Grundstücksbesitzer ihre Pflanzenabfälle, wie 
Äste, Baumschnitt usw. an der Waldstraße, links im Wäld-
chen oberhalb der Eigenheime, abgelagert haben.

Diese Gartenabfälle wurden achtlos in eine natüliche Ab-
flussrinne geworfen. Diese Abfälle verstopfen die Rinne, 
so dass durch Regenfälle auftreffendes Wasser nicht ab-
fließen kann und ggf. darüber hinweg in die Eigenheim-
grundstücke fließt.

GRUNDSTücKE / IMMOBIlIEN / WOHNUNGEN /
GEWERBERäUME / GARAGEN

Grundstück zu verkaufen

in Großolbersdorf an der Heinzebankstraße zur Gewerbe-
bebauung, Flur-Nr. 517/22 Grundstücksgröße: ca. 4.000 m² 
– flexibel aufteilbar

Mithilfe bei Vermittlung von Baugrundstücken
Da immer wieder Interesse an Baugrundstücken besteht, 
sucht die Gemeindeverwaltung dafür geeignete Grund-
stücke zwecks Errichtung von Eigenheimen. Die Gemein-
deverwaltung bietet Verkäufern die Vermittlung von Bau-
grundstücken an. Bei Bedarf möchten Sie sich bitte bei 
Herrn Schreiter, Telefon 037369 141-33, melden.

Mietangebot
Schöne teil-möblierte 2-Raum-Wohnung in der Scharfens-
teiner Straße 61 zu vermieten!
- Zentralheizung Erdgas
- Kunststofffenster
- Einbauküche mit Kühlschrank
- Größe 45 m²
- Gartennutzung
- Miete 220,- EUR + 90,- EUR Nebenkosten
Ab sofort zu besichtigen.

Schöne 3-Raum-Wohnung in der Hauptstraße 72 zu ver-
mieten!
- Zentralheizung Öl
- Kunststofffenster
- Balkon
- Bad mit Wanne und Dusche
- Größe: 85 m²
- Miete: 430,- EUR + 160,- EUR Nebenkosten

Besichtigung jederzeit möglich.
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Hohndorfer Sonnenstrahlen feiern den 
Kindertag

Am 1. Juni 2022, feierten die Großen und Kleinen des Kin-
dergartens in Hohndorf Kindertag.

Die „Krümelgruppe“ feierte im Garten mit Kindermusik, 
bunten Seifenblasen und einem leckeren Eis, während die 
großen „Schildies“ ein Sportfest in der Turnhalle durch-
führten.
Mit viel Elan und guter Laune mussten verschiedene Stati-
onen absolviert werden.
Hier konnten die Kinder ihr sportliches Können sowie ihre 
Geschicklichkeit zeigen. Zum Abschluss bekam jedes Kind 
eine Urkunde, worauf alle mächtig stolz waren. Die strah-
lenden Gesichter zeigten, dass dieser Tag etwas besonde-
res war.

Die Kinder der gesamten Einrichtung in Hohndorf bekamen 
an diesem besonderen Tag neue Rechen und Besen für den 
Garten geschenkt. Außerdem gab es zwei neue Picknick-
bänke, an denen besonders viele Kinder Platz finden kön-
nen. Nun ist es möglich, dass bei sommerlichen Temperatu-
ren sowohl die „Krümel“, als auch die „Schildies“ draußen 
frühstücken, mittagessen und vespern können.

Kindertagesstätten „Sonnenstrahl“ 
Meyweg 2, 09432 Großolbersdorf, Telefon 037369 9982 

kindergarten@grossolbersdorf.de

KINDER STARK MAcHEN! – Gemeinsamer Vor-
schüler-Wettkampf der Einrichtungen Hohndorf 
und Großolbersdorf

Am Dienstag, dem 07.06.2022, war es wieder soweit und 
unsere Vorschüler aus den Einrichtungen Großolbersdorf 
und Hohndorf traten zu unserem jährlichen Vorschüler-
Sportfest auf dem Sportplatz Großolbersdorf an.

Mit unserem Sportfest wollen wir, ergänzend zu unserer 
täglichen pädagogischen Arbeit, unseren Kindern Freude 
an Sport und Bewegung vermitteln, neue (Schul-)Sportar-
ten vorstellen und Kontakte zwischen den Schulanfängern 
aus den beiden Einrichtungen fördern. Zudem beteiligen 
wir uns an der Aktion „Kinder stark machen“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ziel dieser Aktion 
ist es, Kinder mittels Sport stark für ihr zukünftiges Leben 
und stark gegen Suchtmittel zu machen. Durch Sport wird 
das Selbstbewusstsein der Kinder gefördert, sie lernen ihre 
eigenen Fähigkeiten und Grenzen auszuloten, mit Erfolg 
und Misserfolg umzugehen sowie Konflikte zu lösen.

Natürlich darf zum Sportfest auch ein Kräftemessen nicht 
fehlen. Daher wurden in den Disziplinen Ballweitwurf, 
Weitsprung und Sprint die jeweils drei besten Kinder er-
mittelt und mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille 
ausgezeichnet. Normalerweise kämpfen unsere Kinder im 
jeweiligen Team der Einrichtung zusätzlich um den Pokal 
der Vorschüler – da es in diesem Jahr aber nur 3 Schulan-
fänger in Hohndorf (gegen 30 Schulanfänger aus der Kita 
Großolbersdorf) gibt, wäre dieses Kräftemessen unverhält-
nismäßig gewesen und wir haben daher darauf verzichtet.

Nach einer gemeinsamen Erwärmung absolvierten alle 
Kinder die drei Stationen – dafür wurde auch jedes Kind 
mit einer Teilnehmer-Medaille und einem kleinen Preis be-
lohnt. Gestaunt haben wir und die Kinder über manch bis 
jetzt unentdecktes Talent, welches sich in den Diziplinen 
aufzeigte. Das Wetter spielte, bis auf einen kurzen Schauer, 
welchen wir gleich als Trinkpause nutzten, gut mit, so dass 
alle trocken und glücklich den Rückweg in die Kita antre-
ten konnten.

Ricarda Hoba
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Ortsfeuerwehr Großolbersdorf            
05.07. Gerätehaus
19:00 Uhr Anwendung GAMS Gefahrguteinsatz
08. – 10.07. Leipzig
 Landesfeuerwehrtag
09.07. Strbice / CZ
18:00 Uhr Löschangriff-Wettkampf / Flutlicht
19.07. Gerätehaus
19:00 Uhr Maschinisten / Wasserentnahmestellen

Jugendfeuerwehr
11.07.
16:30 Uhr Gerätehaus

Einmal im Monat trifft sich die Kinderfeuerwehr, hier gel-
ten die entsprechenden Einladungen.

Ortsfeuerwehr Hohndorf
06.07. Fahrzeughalle
19:00 Uhr Gefahrgut
20.07. Fahrzeughalle
19:00 Uhr Kettensägeausbildung

Ortsfeuerwehr Hopfgarten
01.07. Depot
19:00 Uhr Übung Retten und Selbstretten
15.07. Depot
19:00 Uhr Übung Löschangriff
29.07.
19:00 Uhr  Übung Technische Hilfe

Änderungen vorbehalten.

Aus dem Abfallkalender
Monat Juli

leerung Blaue Tonne 
Großolbersdorf, OT Grünau, OT Hopfgarten 
– nur „Am Berg und Waldweg“ – 4-wöchentlich Mittwoch
27. Kalenderwoche  06.07.

– nur Warmbadstr. 41 – 4 wöchentlich Dienstag 
28. Kalenderwoche 12.07.

OT Hopfgarten, – 4-wöchentlich Dienstag
27. Kalenderwoche 05.07.

OT Hohndorf – 4-wöchentlich Montag
28. Kalenderwoche 11.07.

leerung Gelbe Tonne
Großolbersdorf und OT Grünau
14-tägig Donnerstag – ungerade Kalenderwoche
07.07. und 21.07.

OT Hohndorf
14-tägig Montag – ungerade Kalenderwoche
04.07. und 18.07.

OT Hopfgarten, OT Grünau – nur „Am Hof“ und „Siedlerweg“ 
14-tägig Dienstag – gerade Kalenderwoche
12.07. und 26.07.

leerung Biotonne
Großolbersdorf, OT Hopfgarten und OT Grünau
wöchentlich Dienstag 

OT Hohndorf 
wöchentlich Mittwoch 

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Marienberg (äußere Annaberger Straße 12)
Telefon 03735 91450
Montag 08:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Zschopau (Krumhermersdorfer Straße)
Telefon 03735 91450
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Wolkenstein (Ortseingang, ehemals Deponie)
März bis Oktober, Telefon 03735 91450
Dienstag 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Sonstige Informationen

Juli 2022

In naher Zukunft soll unser Garten noch schöner werden: 
Ein zweiter Schuppen für den Krippenwagen und Spielge-
räte, ein größerer Sandkasten und ein Spielgerät für die 
Kleinsten sind in Planung.
Dafür sind wir jedoch auf Eure Hilfe angewiesen. Am 
14.07. und 15.07.2022 findet von 07:00 – 16:00 Uhr ein 
Kreativmarkt & Kitaflohmarkt statt, bei dem liebevoll her-
gestellte Leckereien und Produkte, sowie Spiele, welche im 
Kindergarten nicht mehr genutzt werden verkauft werden. 
Hierfür steht eine „Kasse des Vertrauens“ bereit. Wir wür-
den uns über rege Beteiligung freuen und hoffen, dass so 
ein Teil der Unkosten gedeckt werden kann, um den Kin-
dern ein Aufwachsen mit Spiel und Spaß in einem liebe-
voll angelegten Garten zu ermöglichen
Wir freuen uns auf große Beteiligung und strahlende Kin-
deraugen!

Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „Sonnen-
strahl“ in Hohndorf

Freiwillige Feuerwehr
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Beratungs- und Sorgentelefone

Elterntelefon 0800 1110550
Mo. – Fr. 09:00 bis 11:00 Uhr 
Di. + Do. 17:00 bis 19:00 Uhr

Nummer gegen Kummer 116 111

Hilfetelefon „Schwangere in Not – 
anonym & sicher“ 0800 4040020
www.geburt-vertraulich.de

Müttertelefon 0800 3332111
Mo. – So. 20:00 bis 22:00 Uhr

Sorgentelefon / EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg
  03733 801304
gGmbH für Fragen rund um die Geburt, 
Wochenbett, Stillzeit und Neugeborene

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 0116016
www.hilfetelefon.de

Geburtstage

Die Gemeindeverwaltung Großolbers-
dorf gratuliert allen Jubilaren recht herz-
lich, die in den nächsten 4 Wochen Ge-
burtstag haben und wünscht ihnen alles 
Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Er-
füllung im weiteren Leben.

Jubilare in Großolbersdorf

Frau Roswitha Bönisch
am 01.07.  zum  73. Geburtstag

Frau Anneliese Macher
am 28.07.  zum  86. Geburtstag

Jubilare in Hohndorf

Frau Marianne lohr
am 25.07.  zum  92. Geburtstag

Spruch zum Geburtstag

Die Jahre gehn so schnell vorbei

Die Jahre gehn so schnell vorbei,
es zwickt mal dort und auch am Bein.
Hier und da ein graues Haar,
ist doch charmant und wunderbar.
Auch wenn da einer kommt und flüstert
und sagt, du werdest immer dicker;
Geniesse weiterhin dein Leben,
und lass die andern einfach reden.

Monika Minder

Mobile Schadstoffsammlung:
Wertstoffhof Marienberg
äußere Annaberger Straße 12 
09.07.2022 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wertstoffhof Zschopau
Krumhermersdorfer Straße
30.07.2022 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Notrufnummern
Polizei 110
Rettungsleitstelle / Feuerwehr / Notarzt 112
Notrufnummer für alle Fälle 116 117
MITNETZ Strom  0800 2305070 
(Störung im Verteilernetz) 
MITNETZ Gas 0800 2200922
Störungsmeldungen online unter: www.stromausfall.de
Nachweis geplanter Versorgungsunterbrechungen
anhand der Postleitzahl unter: www.mitnetz-strom.de/
stromausfall
EINS-ENERGIE Gas 0800 111148920
Giftnotruf Erfurt  0361 730730
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Störungsnummer der Antennenanlage Hopfgarten
Störungsmeldung telefonisch bei Matthias Beck unter 
03725 780401

Störungsnummer der Antennenanlage Hohndorf/
Großolbersdorf
Störungsmeldung telefonisch unter 03725 398381

Wichtige Rufnummern 

Havariemeldung an den ZWA Haininchen
Zentrale Störungsmeldung unter Funktelefon  
0151 12644995, werktags von 16:00 Uhr bis 
07:30 Uhr, an Sonnabenden, Sonntagen und 
Feiertagen ganztägig.

Bereitschaftspraxis am Klinikum 
Mittleres Erzgebirge Zschopau
Alte Marienberger Straße 52, 09405 Zschopau
Mittwoch und Freitag: 14:00 bis 19:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag und Brückentag: 
09:00 bis 19:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxis kann während der Öffnungs-
zeiten ohne Voranmeldung aufgesucht werden.

Hilfetelefon Sexueller Mißbrauch  0800 2255530

Kindernothilfe e. V. 0203 7789-0
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg
Fax: 0203 7789-118, E-Mail: info@kindernothilfe.de

Freundeskreis Kindernothilfe 
chemnitz 0371 538-0625

Evangelische Telefonseelsorge  0800 1110111

Katholische Telefonseelsorge  0800 1110222

Weißer Ring e. V. Opfertelefon bundesweit 116 006
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Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde 
Großolbersdorf mit Scharfenstein, Hohndorf, 
Hopfgarten und Grünau

Wir laden Sie herzlich ein im Juli 2022 zu den Gottes-
diensten in unserer Kirchgemeinde:

03. Juli 3. Sonntag nach Trinitatis
15:00 Uhr Kirchgemeindefest mit Sebastian Rochlitzer 
 in Großolbersdorf

10. Juli 4. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr  Familienstunde mit Daniel Seng in Hohndorf
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Scharfenstein

17. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr  Gottesdienst in Hohndorf
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf
10:00 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

24. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Großolbersdorf
17:30 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

Regionale Fernseh-Gottesdienste

Um den Zuschauern Gottes Segen und ein hoffnungs-
volles Wort in die Wohnzimmer zu bringen, werden die 
Fernsehgottesdienste von und mit Gemeinden des Mittle-
ren Erzgebirges wöchentlich im MEF ausgestrahlt. Da die 
Ausstrahlung der Gottesdienste durch Spenden finanziert 
wird, bitten wir um Unterstützung:

Spendenkonto: CVJM Lichtblick e. V.
Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE88 8705 4000 0725 0505 94
Zweck: MEF-Gottesdienst

Vielen Dank, Stefan Macher SVJM!

31. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Hohndorf
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf
10:00 Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein

Viele sind schon begeistert – manch einer muss ihn drin-
gend kennenlernen: Ulfie, der blaue Freund von Sebastian 
Rochlitzer und ihre Geschichten und Lieder.
Das geht am besten auf Tour. Ihr Konzertprogramm bringt 
nicht nur Kinder in Bewegung, sondern gefällt auch den 
Erwachsenen! Dabei gibt es Geschichten aus der Bibel, tolle 
Mitmachlieder und witzige Gags von Ulfie und seiner Ufafa-
maschi, mit der er in jedes Buch der Welt reisen kann. Und, 
wenn du getragene Socken zum Konzert mitbringst, wird 
Ulfie dich besonders gern mögen. Denn Socken isst Ulfie 
für sein Leben gern! Gekocht, mal als Brühe oder auch roh. 
Bühne frei also für Ulfie und Sebastian Rochlitzer!
Sebastian Rochlitzer ist Diplom-Religionspädagoge, 
Bauchredner und Kindermusiker. Prägend für seine Tä-
tigkeit war ein Freiwilligendienst mit kranken Kindern bei 
Helping Hands Ministries auf den Philippinen. Sebastian 
Rochlitzer lebt mit seiner Familie und Ulfie in Görlitz. Ulfie 
schlüpfte aus einem Ei direkt in Sebastians Wohnzimmer. 
Nach kurzem Hin- und Herüberlegen stand fest, dass das 
flauschige Etwas ab jetzt Teil der Familie sein sollte.

Weitere Veranstaltungen und Veränderungen aufgrund 
der aktuellen Situation entnehmen Sie bitte den Schaukäs-
ten der Kirchgemeinde und der Internetseite unter www.
kirche-grossolbersdorf.de.

Wann:  Sonntag, 03.07.2022, 15:00 Uhr
Wo:      Gemeindefest Kirche Großolbersdorf

anschließend Grillen auf dem Kirchhof
Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großolbersdorf
Hauptstraße 11, 09432 Großolbersdorf, Tel.: 037369 9618, E-Mail: kg.grossolbersdorf@evlks.de
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Was Sie zum 9-Euro-
Ticket im VMS 
wissen müssen

Verkauf startet schrittweise im VMS ab Montag, 23. Mai 
2022
Fahrschein deutschlandweit gültig im Nahverkehr
Verkaufsstellen und Antworten auf wichtige Fragen

Chemnitz – Nachdem der Bundesrat heute den Weg 
frei gemacht hat für das 9-Euro-Ticket, wird es den 
Fahrschein auch im VMS zu kaufen geben. Hier die 
Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wo gilt das Ticket?
Das Ticket ist bundesweit im Nahverkehr gültig:
•	 in Linienbussen, Straßen- und Stadtbahnen sowie U-

Bahnen,
•	 Nahverkehrszügen,
•	 teilnehmenden Sonderverkehrsmitteln.

Im VMS wird das 9-Euro-Ticket auch in der Drahtseilbahn 
Augustusburg und auf der Fichtelbergbahn Cranzahl –
Oberwiesenthal anerkannt.
Ausgeschlossen sind Züge des Fernverkehrs (IC, ICE, EC, 
Flixtrain).

Wo gibt es das Ticket im VMS zu kaufen? (Siehe 
Legende Mitte nächste Seite)
•	 bei allen Busfahrern im VMS-Gebiet (CVAG, RBM, 

RVE, RVW, SVZ)
•	 in allen Servicebüros (CVAG, CBC, DB, DLB, MRB, 

RBM, RVE, SVZ, RVW, VMS),
•	 Apps: HandyTicketDeutschland, DB Navigator, MRB,
•	 an allen stationären Fahrscheinautomaten von 

CVAG, MRB, DB, SVZ, DLB,
•	 an mobilen Fahrscheinautomaten von CVAG, 

CBC, EGB, DB,
•	 bei Kundenbetreuern der DB, EGB, DLB.

Wann gibt es das Ticket zu kaufen?
Im VMS startet der Vorverkauf schrittweise am 23. Mai 
2022. Beginnend bei
•	 allen Busfahrern,
•	 in Mobilitätszentralen/Servicestellen der Verkehrsun-

ternehmen,
•	 bei Kundenbetreuern in Zügen und Straßenbahnen,
•	 in Apps DB Navigator, MRB.
•	 Ticketverkauf an stationären Fahrkartenautomaten 

startet gleichfalls am 23. Mai 2022 – mit Ausnahme 
der SVZ.

•	 Ticketverkauf an mobilen Fahrkartenautomaten startet 
gleichfalls am 23. Mai 2022 – mit Ausnahme der CBC.

Der Ticketverkauf in Partneragenturen wird ab nächster 
Woche schrittweise ermöglicht. Der Ticketverkauf in der 
App „HandyTicketDeutschland“ erfolgt ab 31. Mai 2022.

Legende: CVAG = Chemnitzer Verkehrs-AG, CBC = City-Bahn Chemnitz, 
DB = Deutsche Bahn, EGB = Erzgebirgsbahn, FEG = Freiberger Eisen-
bahn, MRB = Mitteldeutsche Regiobahn, DLB = Die Länderbahn, SVZ = 
Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau, RVW = Regionalverkehr Westsach-
sen, RBM = Regiobus Mittelsachsen, RVE = Regionalverkehr Erzgebirge

In welchem Zeitraum gilt das Ticket?
In den Monaten Juni, Juli, August 2022 für je 9 Euro/Ka-
lendermonat. Die Gültigkeit ist monatsscharf.

Kann ich weitere Personen auf das 9-Euro-Ticket 
mitnehmen?
Nein, für das Ticket sind keine Mitnahmemöglichkeiten 
vorgesehen. Wer allerdings Abo-Bestandskunde ist oder 
als Neukunde ein Abo abschließt (Abo-Monatskarte, Job-
ticket) fährt in den drei Monaten für 9 Euro monatlich und 
hat auch in dieser Zeit die Möglichkeit, in den abonnierten 
VMS-Tarifzonen an Sonn- und Feiertagen bis vier weitere 
Fahrgäste gratis mitzunehmen.

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket mein Fahrrad mit-
nehmen?
Ja, wenn Platz im Fahrzeug ist. Und: Sofern es für den 
Transport von Rädern ausgelegt ist, was bei Zügen sowie 
Bussen im Stadtverkehr meist der Fall ist.
Bei Kapazitätsproblemen entscheidet das Fahr- und Be-
triebspersonal vor Ort über die Mitnahme. Im VMS ist die 
Fahrradmitnahme kostenfrei möglich, außerhalb des VMS 
gelten die Regelungen des jeweiligen Verkehrsunterneh-
mens bzw. des jeweiligen Verkehrverbundes.
Stammkunden der VMS-Verkehrsunternehmen 
bekommen in dem Vierteljahr der Gültigkeit des 
9-Euro-Tickets die Differenz zu ihrem monatlichen 
Normalpreis erstattet oder verrechnet. über das ex-
akte Vorgehen werden die Abo-Kunden informiert.

ZVMS-„SchülerVerbundKarte“: 
Gratis 9-Euro-Ticket für Monat Juli 2022

Gilt für rund 38.000 Schüler
Bundesweit gültig
Tickets werden im Juni verschickt

Chemnitz – Schüler, die zurzeit noch mit einer 
„SchülerVerbundKarte“ (SVK) des Zweckverban-
des Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) unter-
wegs sind, bekommen für den Monat Juli kostenlos 
das 9-Euro-Ticket.

Aktuell fahren rund 38.000 Kinder und Jugendliche mit 
der SVK des ZVMS. Die Wertmarke für den Monat Juni 
2022 gilt bis einschließlich 15. Juli 2022 des Schuljahres 
2021/2022 und ist für den Monat Juni 2022 als 9-Euro-
Ticket nutzbar.
Damit die SVK-Kinder auch im Monat Juli 2022 die Vor-
teile des bundesweit gültigen 9-Euro-Tickets nutzen kön-
nen, erhalten deren Eltern bis Ende Juni 2022 gratis ein 
Ticket vom Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen 
(ZVMS) per Post zugeschickt.
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Vereinsmitteilungen

SG Hohndorf, Abteilung Schach

Unser Schach-Training findet immer freitags um 18:00 Uhr 
für Kinder und 19:00 Uhr für Erwachsene im Haus der 
Begegnung statt.

Neulinge sind bei uns auch gern gesehen.

Johannes Kehrer
Sektionsleiter

Krankenpflegeverein „Albert Schweitzer“

Die Handarbeitsstunde des Handarbeitskreises im Kran-
kenpflegeverein „Albert Schweitzer“ findet aufgrund der 
Sommerpause nicht statt!

Ab Monat September findet die Handarbeitsstunde wieder 
jeden 1. Mittwoch im Monat, um 19:00 Uhr in der Diako-
nie-Sozialstation, Hauptstraße 72, Großolbersdorf statt.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Motorradgottesdienst am 12.06.2022 auf dem Rathausplatz Großolbersdorf 
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SV 1870 Großolbersdorf e. V.

Sportvereine feiern Jubiläen

Coronabedingt mit zwei Jahren Verzögerung wollen der 
SV 1870 Großolbersdorf e. V. sowie der FSV 95 Schar-

* Eigener Abschiedsraum

* Barrierefreier Zugang

Unabhängig & transparent  *  Vorsorgeberatung
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MPU-Beratung
· Beratung · Vorbereitung

· Check up

MPU-BeratungMPU-Beratung

Führerschein-
entzug?

Sofort richtig handeln –
und sich beraten 

lassen!

Jetzt neu 
in Zschopau!

 Ihre Ansprechpartnerin

 Susan Richter
Tel. 03725 7096120

 susan.richter@vaf-richter.de

  Neue Marienberger Str. 189 
 09405 Zschopau

www.vaf-richter.de

Natur- und Heimatverein Großolbersdorf /
Erzg. e. V.

Die nächste Zusammenkunft des Natur- und Heimatver-
ein Großolbersdorf / Erzgeb. e. V. findet am 05.07.2022 um  
19:00 Uhr im „Sättlerhaus“. statt.

Die Mitglieder der Fachgruppe 
Schnitzen treffen sich jeweils 
donnerstags um 19:30 Uhr und 
die Jugendschnitzgruppe um 
17:00 Uhr im Schnitzerheim.

Die Sänger des Männerchores üben jeweils freitags um 
19:30 Uhr im „Sättlerhaus“.

fenstein-Großolbersdorf e. V. gemeinsam nun endlich ihre 
Gründungsjubiläen feiern. Geplant wird derzeit eine Fest-
woche vom 03. bis 11. September 2022, in deren Rah-
men sich die Vereine oder Abteilungen in verschiedenen 
Sportveranstaltungen präsentieren oder zum Mitmachen 
animieren wollen. Begleitet wird die Festwoche von einer 
mit viel Engagement durch Siegfried Seidel vorbereiteten 
Ausstellung, in welcher die Entwicklung des heutigen SV 
1870 nachvollzogen werden kann. Den Höhepunkt soll 
eine Festveranstaltung für Vereinsmitglieder mit einer sich 
anschließenden  öffentlichen Tanzveranstaltung mit Live-
Musik am 10.09.2022 in der ‚Silberstraße‘ bilden.

Alle sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürger sollten ge-
spannt auf tolle Tage sein und sind bereits jetzt eingeladen, 
mit uns gemeinsam dem sportlichen Vereinsleben in Groß-
olbersdorf nachzugehen. Wir werden weiter zum Vorberei-
tungsstand und die Planungen berichten.

Wir hoffen mit Euch gemeinsam das Fest feiern zu können 
und nicht erneut durch Corona ausgebremst zu werden.

Das Org.-Komitee der Sportvereine
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Zöllnerplatz 9 | 09111 Chemnitz
0371 450035-0 Ihr Immobilienexperte für die Region Sachsen.

Erstbezug nach  

Komplettsanierung

Kaufpreis: auf Anfrage
Wohnfläche: 146,84 m²
Grundstücksgröße: 475 m²
Baujahr: 1985
Käuferprovision: PROVISIONSFREI

09435 Drebach
Haus zum Verkauf

Achtung! Das Amtsblatt Nr. 07 – 2022 erscheint am 
Mittwoch, dem 27.07.2022.

Termine, Bekanntmachungen, Texte und Annoncen – 
wenn möglich auf CD, USB-Stick oder per 

E-Mail bis Freitag, dem 14.07.2022, 12:00 Uhr in 
der Gemeindeverwaltung einreichen!


